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Der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 

Internet: www.datenschutz.rlp.de 
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 
Telefon: (06131)208 2449 
Telefax: (06131)208 2497 

Datum: 27.09.2017 
Gesch.Z.: 
Ihr Zeichen: 

Ihr Antrag nach dem Landestransparenzgesetz auf Überlassung der 
Verwaltungsvorschriften für transparenzpflichtige Stellen 

Ihre Email vom 02.09.2017 

Sehr geehrter, 

vielen Dank für Ihren Antrag vom 02.09.2017 auf Überlassung der Verwaltungsvorschriften 
für transparenzpflichtige Stellen nach dem Landestransparenzgesetz Rheinland-Pfalz 
(LTranspG). 

Zum jetzigen Zeitpunkt existiert keine Verwaltungsvorschrift zum Landestransparenzgesetz. 
Sobald die Verwaltungsvorschrift erlassen und dem Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit zugeleitet worden ist, werde ich Ihnen diese 
unaufgefordert zusenden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. 


